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Beschlussvorlage
öffentlich

Dezernat: Dezernat 6 - Bau- und Planungsdezernat

Amt: Überregionale und interkommunale Planungen

Erstelldatum: 12.01.2023

Vorlagen-Nr.: BV/020/2023

Nachbargemeindliche Abstimmung der Bauleitplanung, Gemeinde
Mantel,18. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungs-planes „Sondergebiet schwimmende
Photovoltaikanlage Steinfels„ im Parallelverfahren, Beteiligung nach § 4 (1)
BauGB

Beratungsfolge:

Bau- und Planungsausschuss 02.02.2023

Stadtrat 27.02.2023

Sachstandsbericht:
In der Gemeinde Markt Mantel sollen über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan Photovoltaik-
Freiflächenanlagen ermöglicht werden. Die Fläche liegt westlich von Mantel in der Gemarkung Steinfels
und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 10 ha. Knapp 9 ha davon sind Wasserfläche („Großer
Steinfelsweiher“), der durch Kiesabbau entstanden ist.
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Die Fläche ist im Flächennutzungsplan für Abgrabungen und Gewinnung von Bodenschätzen
dargestellt. Mit der 18. Änderung soll diese Fläche nun als Sondergebiet für Anlagen, die der
Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wind und Sonnenenergie dienen,
ausgewiesen werden.
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Im Parallelverfahren wird auch ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Das Vorhaben bzw.
die PV-Anlagen werden mithilfe von schwimmenden Unterkonstruktionen installiert und am Untergrund
verankert. Die Höhe der Module kann bis zu 1 m über die Wasserfläche ragen.

Aus Sicht des Bau- und Planungsdezernates werden durch die Bauleitplanung die Belange der Stadt
Weiden i.d.OPf. nicht direkt berührt.

Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):
Keine personellen Auswirkungen.

Finanzielle Auswirkungen:
Keine finanziellen Auswirkungen.

Beschlussvorschlag:
Durch die Bauleitplanung der Marktgemeinde Mantel zur Ausweisung eines Sondergebietes
„Schwimmende Freiflächen-Photovoltaikanlage“ sind die Belange der Stadt Weiden i.d.OPf. nicht
berührt. Einwände gegen die Planung werden daher nicht erhoben. Eine erneute Vorlage im Bau- und
Planungsausschuss ist nur erforderlich, falls sich erhebliche Änderungen der Bauleitplanung im
weiteren Verfahren ergeben.

Anlagen:
Keine Anlage vorhanden


